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 MITTEILUNGSVORLAGE 

  

  Nr.: 073/2026 

◼ Dezernat I - Finanzen, Zentrales Management & 

Bildung 

26.03.2026 

◼ Fachbereich Finanzen 

◼ Verfasser/-in Oeschger, Christine 

◼ Telefon 07621 410-1121  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Sozialausschuss und Be-
triebsausschuss "Heime des 
Landkreises Lörrach" 

öffentlich 22.04.2026 

Umweltausschuss und Be-
triebsausschuss Abfallwirt-
schaft Landkreis Lörrach 

öffentlich 06.05.2026 

Verwaltungsausschuss öffentlich 13.05.2026 

Kreistag öffentlich 20.05.2026 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Überörtliche Finanzprüfung des Landkreises Lörrach, des Eigenbetriebs 
Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs Heime 2018 - 2024 
 

Bezug zum Haushalt  

 
Teilhaushalt 1 Finanzen & Zentrales Management  

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling und Betei-

ligungsmanagement 

Produkt(e) 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen  
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Inhalt der Mitteilung  

 

▪ Sachverhalt 

 In der Zeit vom 24. Juni 2025 bis 12. August 2025 fand durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg (GPA) eine überörtliche Finanzprüfung des Landkreises Lörrach für die 
Haushaltsjahre 2018 – 2024 sowie des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs 
Heime des Landkreises Lörrach für die Wirtschaftsjahre 2018 – 2024 statt. Die Prüfungsfest-
stellungen sind mit der Verwaltung während der Prüfung besprochen worden. Dabei wurde 
festgestellt, dass die Verwaltung in der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung, in den 
geprüften Verwaltungsbereichen sowie bei den Eigenbetrieben insgesamt gesetzmäßig gear-
beitet und einen guten Gesamteindruck vermittelt. Auf eine formelle Schlussbesprechung konn-
te verzichtet werden.  
 
Der Prüfungsbericht der GPA ist der Verwaltung am 19.03.2026 zugegangen. 
 
Die Stellungnahme des Landkreises Lörrach wird fristgerecht bis zum 19.09.2026 an die GPA  
versandt. Sobald die formelle Bestätigung des Regierungspräsidiums Freiburg über die Erledi-
gung der Beanstandungen vorliegt, werden der Umwelt-, Sozial- und Verwaltungsausschuss  
und der Kreistag hierüber informiert.  
 
Gemäß § 48 Landkreisordnung i.V.m. § 114 Absatz 4 Satz 2 Gemeindeordnung ist der Kreistag 
über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zu unterrichten.  
 
Im vorliegenden Prüfbericht sind auf den Seiten 7 bis 15 die wesentlichen Ergebnisse der  
Prüfung aufgeführt. Dieser Teil ist als Anlage beigefügt. 
 

 

 

Marion Dammann 
Landrätin 

 
 

Thomas Wiesler 
Dezernent I 

  
  

▪ Anlage 

▪ Prüfungsbericht der GPA vom 18.03.2026 (auszugsweise) 

 
 

 


